
Berichtigung der öffentlichen
Bekanntmachung der Benutzungs- und
Entgeltordnung für die Sportanlagen der
Stadt Oberhausen vom 19.11.2012

Die im Amtsblatt für die Stadt Oberhausen, Nr. 24/2012
vom 17.12.2012, S. 294 - 300, erfolgte öffentliche
Bekanntmachung der „Benutzungs- und Entgeltordnung
für die Sportanlagen der Stadt Oberhausen vom
19.11.2012“ wird wie folgt berichtigt:

In der Überschrift der Benutzungs- und Entgeltordnung
wird das Datum „19.11.2012“ durch das Datum
„20.11.2012“ ersetzt.

In der Präambel der Benutzungs- und Entgeltordnung
wird das Datum „20.11.2012“ durch das Datum
„19.11.2012“ ersetzt. 

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Berichtigung der Bekanntmachung der
„Benutzungs- und Entgeltordnung für die Sportanlagen
der Stadt Oberhausen vom 19.11.2012“ im Amtsblatt für
die Stadt Oberhausen, Nr. 24/2012 vom 17.12.2012, S.
294 - 300, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994, S.
666) in der zur Zeit gültigen Fassung können
Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften
gegen diese sonstige ortsrechtliche Bestimmung nach
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Oberhausen, 07.01.2013 

Wehling
Oberbürgermeister

Jägerprüfung:

schriftlicher Teil Montag, 22.04.2013
15:00 - 17:00 Uhr
Bahnhofstraße 66
Raum C 601
46145 Oberhausen

jagdliches Schießen Mittwoch, 24.04.2013
09:00 - 12:00 Uhr
Schießstand Forsthaus
Freudenberg

mündliche Prüfung Donnerstag, 25.04.2013 
09:00 - 12:00 Uhr
14:00 - 17:00 Uhr
Technisches Rathaus
Bahnhofstraße 66
Raum B 404
46145 Oberhausen

Anträge auf Zulassung zur Jägerprüfung sind bis ein-
schließlich 22. Februar 2013 bei der Unteren
Jagdbehörde der Stadt Oberhausen, Bereich
Bürgerservice, Öffentliche Ordnung, Technisches
Rathaus, Bahnhofstraße 66, Zimmer B 408, einzureichen.

Dem Antrag sind beizufügen:
- ein Nachweis der Landesvereinigung der Jäger oder
einer ihrer satzungsgemäßen Untergliederungen über
die sichere Handhabung und das Schießen mit einer
Kurzwaffe mit einem Mindestkaliber von 9 Millimetern.
Der Nachweis darf nicht älter als ein Jahr sein, 
- ein Nachweis über die Teilnahme an einer vom zustän-
digen Veterinäramt anerkannten Schulung zur Kundigen
Person nach Anhang III Abschnitt IV Kapitel I Nummer 4
der Verordnung (EG) Nummer 853/2004.

Der Oberbürgermeister
- Untere Jagdbehörde -

Im Auftrag

Ohletz
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Bekanntmachung der öffentlichen
Auslegung einer textlichen Änderung des
Regionalen Flächennutzungsplanes der
Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr
der Städte Bochum, Essen,
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der
Ruhr und Oberhausen - Änderung Nr. 13
gesamt (Zentren und Einzelhandel)

Der Regionale Flächennutzungsplan (RFNP) der
Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr soll hinsicht-
lich der textlichen Ziele und Grundsätze der
Raumordnung bezüglich der Steuerung des großflächi-
gen Einzelhandels geändert werden. 

Der Rat der Stadt Oberhausen hat am 17.12.2012
beschlossen: 

1. die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der
Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange (Anregungen und diesbe-
zügliche Stellungnahmen der Verwaltung) zur
Kenntnis zu nehmen und

2. auf der Grundlage des Planentwurfs für das Ände-
rungsverfahren zum RFNP 13 gesamt (Zentren und
Einzelhandel) die öffentliche Auslegung und
Beteiligung der öffentlichen Stellen und sonstigen
Träger öffentlicher Belange durchzuführen:

Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gem. § 3 Abs. 2
Baugesetzbuch (BauGB), die Beteiligung der öffent-
lichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB jeweils i.V.m. §
13 Abs. 1 Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen
(LPlG NRW) sowie § 10 Raumordnungsgesetz (ROG).
Gleichzeitig erfolgt die Beteiligung nach 9 Abs. 2 ROG.
Die Öffentlichkeit sowie die öffentlichen Stellen,
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
können innerhalb einer Frist von einem Monat
Stellungnahmen zu den  ausliegenden Änderungsent-
würfen abgeben.

Die Planunterlagen (Begründung und textliche
Darstellung, überschlägige Prüfung der
Umweltauswirkungen gemäß § 9 Abs. 2 ROG sowie
synoptische Darstellung der in der frühzeitigen
Beteiligung vorgebrachten Anregungen und der
Stellungnahmen der Verwaltung) liegen in der Zeit 

vom 04.02. bis 04.03.2013 (einschließlich) 

in den Städten der Planungsgemeinschaft öffentlich aus.
In der Stadt Oberhausen können sie an den behörd-
lichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden:

Bereich Stadtplanung
Technisches Rathaus Sterkrade (Gebäudeteil A)
Bahnhofstraße 66, Raum A009
46042 Oberhausen

montags bis donnerstags von 8.00 bis 16.00 Uhr,
freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr.

Die Orte für die öffentlichen Auslegungen in den ande-
ren Städten der Planungsgemeinschaft sind den dorti-
gen Bekanntmachungen und den Internetseiten der
Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-
2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) zu entnehmen
oder bei der Geschäftsstelle Regionaler
Flächennutzungsplan in Essen (Tel.: 0201 8861-210/-
212) zu erfragen.

Alle Planunterlagen sowie die Beschlussvorlage können
auch auf den Internetseiten der Städteregion Ruhr ein-
gesehen werden.

Stellungnahmen zur Planung können während der
Auslegungsfrist bis zum 04.03.2013 (einschließlich)
schriftlich oder zur Niederschrift

- bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und
Bauordnung, Geschäftsstelle Regionaler
Flächennutzungsplan, Lindenallee 10
(Deutschlandhaus), 45121 Essen,

- bei der Stadt Oberhausen, Bereich Stadtplanung,
Technisches Rathaus Sterkrade (Gebäudeteil A),
Bahnhofstraße 66, Raum A009, 46042 Oberhausen

- oder bei einer der anderen Planungsstädte abgege-
ben werden.

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits-
und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben
worden sind, können bei der Beschlussfassung über
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte ken-
nen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des
Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.

Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden
geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. Haben mehr als 50
Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung dadurch
ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in
das Ergebnis bei der Stadt Oberhausen, Bereich
Stadtplanung, Technisches Rathaus Sterkrade
(Gebäudeteil A), Bahnhofstraße 66, Raum A009, 46042
Oberhausen, während der Dienststunden ermöglicht
wird.

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abge-
ben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen
Sitzungen des Rates und der Ausschüsse nicht aufge-
führt, d. h. es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte
Wiedergabe der Stellungnahme. Die personenbezoge-
nen Daten werden nur für Zwecke weiter verarbeitet, für
die sie erhoben bzw. erstmals gespeichert worden sind
(§ 13 Abs.1 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen).

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Oberhausen, 08.01.2013

Wehling
Oberbürgermeister
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Jahresabschluss zum 31.12.2011 der
GMVA Niederrhein GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Gemeinschafts-
Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH, 46049
Oberhausen, hat im Mai 2012 im Umlaufverfahren den
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 mit einem
Bilanzgewinn von 14.921.782,81 EUR festgestellt und
wie folgt beschlossen:

„Der Bilanzgewinn wird in voller Höhe an die
Gesellschafter ausgeschüttet.“ 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen vom 21.01. bis
08.02.2013 in der Zeit von 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr im
Verwaltungsgebäude der GMVA Niederrhein GmbH,
46049 Oberhausen, Liricher Straße, Raum 104, zur
Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vinken, Görtz, Lange &
Partner, Duisburg, hat am 24. Februar 2012 folgenden
Bestätigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der
GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage
Niederrhein Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Oberhausen, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar
2011 bis zum 31. Dezember 2011 geprüft. Die
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss
und Lagebericht nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss
unter Einbeziehung der Buchführung und über den
Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
„Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung“ vor-
genommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit
erkannt werden. Bei der Festlegung der
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung,
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze
und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen
Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und ver-
mittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Duisburg, 24. Februar 2012

VINKEN • GÖRTZ • LANGE UND PARTNER
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs-
gesellschaft

Dr. Gerd Görtz Dipl.-Kfm. Dirk Weber
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Oberhausen, 18.05.2012

GMVA Niederrhein GmbH
Geschäftsführung

Ingo Schellenberger
Maria Guthoff
Dr. Gerd Terbeck
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- Entgelt bezahlt - 

DPAG

Die Artothek gibt den Benutzern die Möglichkeit,
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 9,--
Euro, für sechs Monate 18,-- Euro je Kunstwerk)
auszuleihen.

Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich.

Nächste Ausleihe:
Donnerstag, 7. Februar 2013
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen,
Konrad-Adenauer-Allee 46

Auskunft:
Bereich 0-8 Kunst/Artothek, Tel. 0208 41249-22
montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

Ausleihe von Kunstwerken

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt
unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse
für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche im Mal-
schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule),
Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch.

Die Teilnehmer werden durch ein differenziertes
Angebot verschiedenster Motive und Techniken mit
der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucksmöglichkeit
bekannt gemacht.

Jeder Teilnehmer arbeitet entsprechend seinen
Neigungen, Interessen und Fähigkeiten ohne Vor-
gabe von Aufgabenstellungen. Die Gruppenleiter
stehen dabei beratend zur Seite. Es sollen keine
festgesetzten Ziele erreicht werden.

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen
ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-
zen Jahres möglich.

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-
dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-
schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-
ten und zu verstehen.

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte
untereinander und fördern das Sozialverhalten der
Gruppe.

Vormerkungen für die Aufnahme im Frühjahr 2013
nimmt der Bereich 0-8 Kunst/Malschule, Tel. 0208
41249-22, montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr
entgegen.

Malschule
für Kinder
und Jugendliche
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